
Information

 nach Artikel 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beim Erheben personenbezogener 
Daten bei der betroffenen Person

 nach Artikel 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beim Erheben personenbezogener 
Daten nicht bei der betroffenen Person

Verantwortlicher Stadt Gummersbach - Der Bürgermeister
Fachbereich 4 - Finanzservice
Ressort 4.3 Vollstreckung
Rathausplatz 1  51643 Gummersbach▪
Tel. +49 2261 87 0
rathaus@gummersbach.de

Vertreter/in entfällt

Datenschutzbeauftragter Stadt Gummersbach - Der Bürgermeister
- Herr Albers -
Rathausplatz 1  51643 Gummersbach▪
Tel.: 02261/87-1407
datenschutz@gummersbach.de

Zweck der Datenverarbeitung
(Nennung der Hauptaufgaben)

Beitreibung fälliger Geldforderungen:
➢ Forderungspfändung

➢ Durchführung oder Beteiligung an Insolvenzverfahren

➢ Sachpfändung

➢ Eintrag Sicherungshypothek

➢ Zwangsversteigerung

Nur bei Information nach Art. 14 DSGVO
▪ Kategorien der personenbezogenen 

Daten (z.B. Vor- und Zuname, 
Anschrift, Staatsangehörigkeit etc.)

➢ Vor- und Zuname, Geburtsdatum

➢ Anschrift

➢ Vermögensverhältnisse

▪ Quelle aus der die Daten stammen Gläubiger nach § 4 der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes NRW (Behörden, ARD ZDF Deutschlandradio, 
usw.), Rentenversicherung, Bundeszentralamt für Steuern, usw.

Wesentliche Rechtsgrundlage
(sowohl materiell-rechtlich als auch 
verfahrens- und datenschutzrechtlich)

➢ Abgabenordnung, Insolvenzordnung

➢ Verwaltungsvollstreckungsgesetz  NRW (VwVG NRW),  Verordnung

zur Ausführung des VwVG NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
➢ Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Empfänger und Kategorien von 
Empfängern der Daten
(im Regelfall)

➢ regio iT - Gesellschaft für Informationstechnologie mbH

➢ Dritte, die die Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt oder einen

Rechtsanspruch haben (Betreuer, Rechtsanwälte, Zwangs- und 
Insolvenzverwalter, usw.)

➢ Drittschuldner (Arbeitgeber, Bankinstitut, Rententräger, usw.)

➢ Gläubiger bei Vollstreckungs- oder Amtshilfeersuchen (Behörden, 

ARD ZDF Deutschlandradio, usw.)
➢ Gericht bei Zwangs- und Immobiliarvollstreckung, Abnahme 

Vermögensauskunft, andere gerichtliche Verfahren

Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfrist (aus rechtlichen 
Bestimmungen, z.B. Kassen- oder 
Steuerrecht oder KGSt-Empfehlungen)

Daten werden gespeichert für die Dauer des Verwaltungsverfahrens 
und während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Diese beginnt zum 
01.01. nach Ablauf des Jahres, in dem das Verfahren beendet wurde.

Rechte der betroffenen Person Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind:
 Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten

 Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen Bestimmungen

 Berichtigung unrichtiger Daten

 Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung

 Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer 

Umstände
 Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen

Zuständige Aufsichtsbehörde
(Bezeichnung, Anschrift, Telefon,
E-Mail, Homepage)

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 - 4 ▪ 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 38424 - 0
Fax 0211 38424 - 10
poststelle@ldi.nrw.de
www.ldi.nrw.de
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